
 

 Vorlagen-Nummer: 2025/191 
  

Dienststelle: 22 FD Kämmerei und Steuern Bad Vilbel, 20.11.2025 
Sachbearbeiter / in: Herr Albert  
Vorlage für: 
Magistrat 24.11.2025 
Haupt- und Finanzausschuss 11.12.2025 
Stadtverordnetenversammlung 16.12.2025 

 
Betreff 
 

Notwendige Anpassung der Konzessionsverträge zwischen der Stadtwerke Bad Vilbel GmbH und der Stadt Bad 
Vilbel aufgrund von geänderten Regelungen im Umsatzsteuergesetz (§ 2b UStG), sowie die Präzisierung der 
Regelungen bzw. Einführung eines Kommunalrabatts 
  
Sachverhalt / Begründung 
Aufgrund geänderter Regelungen im Umsatzsteuergesetz (§ 2b UStG) ist eine Anpassung der 
Konzessionsverträge  
 

- für die Nutzung öffentlicher Verkehrswege zum Bau und Betrieb von Leitungen für die Gasversorgung,  
- für die Nutzung öffentlicher Verkehrswege zum Bau und Betrieb von Leitungen für die Stromversorgung 

und  
- für die Nutzung öffentlicher Verkehrswege zum Bau und Betrieb von Leitungen für die Trinkwasser- und 

Fernwärme-/Kälteversorgung 
 

im Stadtgebiet Bad Vilbel zum 01.01.2026 notwendig. 
 

Die Regelung zum sog. Kommunalrabatt soll ebenfalls präzisiert werden: 
 
Die Stadt Bad Vilbel erhält seit dem 01.11.2009 einen Nachlass für den in Niederdruck (Gasversorgung) und für 
den in Niederspannung (Stromversorgung) abgerechneten Eigenverbrauch der Stadt in Höhe von bis zu 10 % des 
Rechnungsbetrages für den Netzzugang. 
 
Dieser sog. Kommunalrabatt soll nun auch für den abgerechneten Eigenverbrauch von Trinkwasser der Stadt in 
Höhe von bis zu 10 % des Rechnungsbetrages für die Wasserlieferung eingeführt werden. 

 
 
Beschlussvorschlag 
 
 

Die Stadtverordnetenversammlung stimmt dem Abschluss der drei Änderungsverträge zu den 
Konzessionsverträgen (siehe Anlagen) mit der Stadtwerke Bad Vilbel GmbH zu. 
   
Beschlussgrundlage 

 Beschluss der / des       vom:        Freiwillige Leistung 
 (sonstige Beschlussgrundlage, z. B. Richtlinie) X Gesetzliche / vertragl. Leistung 

 
Haushaltsplan 
HB TB UB Haushaltsstelle Haushaltsjahr      Kostenstelle       
                  Kostenart       Kostenträger       

 
Finanzielle Auswirkungen: 

 Keine finanziellen Auswirkungen  Antrag auf Ausgabe nach § 100 HGO 
X Maßnahme wurde bei der Finanzplanung berücksichtigt  Antrag auf Deckung durch Nachtrag 
 Deckung durch Budget  Folgekosten für zukünftige Jahre 

 
Ökologische und klimatische Auswirkungen: 
./.  

 
 
 
 

 
Gesehen und einverstanden: 

 

(Sachbearbeiter / Fachbereichsleiter)  (Dezernent ) 
 




